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1186 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (1106 der Beila
gen): Bundesverfassungsgesetz über den Ver
l.~uf der Staatsgrenze zwischen der Republik 
Osterreich und der Bundesrepublik Deutsch
land in der Sektion III des Grenzabschnittes 
"Scheibelberg-Bodensee" sowie in einem Teil 
des Grenzabschnittes "Dreieckmark
Dandlbachmündung" und des Grenzabschnit-

tes "Saalac~-Scheibelberg" 

Der am 3. April 1989 in Wien unterzeichnete 
Vertrag zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über den Verlauf der 
gemeinsamen Staatsgrenze ~ in der Sektion 111 des 
Grenzabschnittes "Scheibelberg-Bodensee". sowie 
in einem Teil des Grenzabschnittes "Dreieckmark
Dandlbachmündung" und des Grenzabschnittes 
"Saalach-Scheibelberg" bewirkt vor allem, daß die 
österreichisch-deutsche Staatsgrenze im Bereich der 
Sektion III des Grenzabschnittes "Scheibelberg-Bo
densee" (dies ist der Bereich vom Lech bis zur 
Einmündung der Leiblach in den Bodensee) nur 
durch ein neu es, den heutigen Anforderungen 
entsprechendes Grenzurkundenwerk bestimmt 
wird. Weiters hat sich die Notwendigkeit von 
Grenzberichtigungen durch Straßenbauarbeiten im 
Bereich des Straßengrenzüberganges Hangenden
stein (Salzburg) - Schellenberg im Grenzabschnitt 
"Saalach-Scheibelberg" und durch die Errichtung 
des Rannasees (Stausee/Oberösterreich) im Grenz
abschnitt "Dreieckmark-Dandlbachmündung" er
geben. 

Wolf 

Berichterstatter 

Nach Art. 3 Abs. 2 B-VG sind innerstaatlich für 
die vereinbarten Gebietsänderungen übereinstim
mende Verfassungsgesetze des Bundes und des 
Landes Oberösterreich bzw. Salzburg erforderlich. 
Dies gilt in gleicher Weise auch für die Inkraftset
zung des neuen Grenzurkundenwerkes für die 
Sektion III des Grenzabschnittes "Sch~ibelberg-Bo
densee" , da zahlreiche Unklarheiten im Grenzver
lauf zu klären waren und daher ebenfalls überein
stimmende Verfassungsgesetze des Bundes und der 
Länder Tirol und Vorarlberg erforderlich sind. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 16. Jänner 
1990 in Verhandlung genommen. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Dr. Helene Part i k - P abi e, Dr. Er mac 0 r a 
und Bur g s t a II e r sowie der Bundesminister für 
Inneres Dr. Lös c h n a k. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit Stim
meneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (1106 
der Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1990 01 16 

Elmecker 

Obmann 
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